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§ 1 Versicherte Schäden, Sachen und Gefahren;        
Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens;  
 
1. Der Umfang der versicherten Schäden, Sachen und Gefahren 
richtet sich nach den Bestimmungen der für den Vertrag geltenden 
Besonderen Bedingungen. 
 
2. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens: 
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den 
Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für 
geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers 
macht.  
b) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für 
versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die 
Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, 
soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden 
sind.  
c) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr 
oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur 
Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen 
Interesse erbracht werden. 
d) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen 
Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen. 
 
 
§ 2 Nicht versicherte Schäden, Sachen und Gefahren 
 
1. Der Umfang der nicht versicherten Schäden, Sachen und 
Gefahren richtet sich nach den Bestimmungen der für den Vertrag 
geltenden Besonderen Bedingungen. 
 
2. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung Schadens 
 
a) Führt der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten den 
Schaden vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der 
Entschädigungspflicht frei. Ist die Herbeiführung des Schadens 
durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person  des 
Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche 
Herbeiführung des Schadens als bewiesen. 
 

b) Führt der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten den 
Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
 
3. Darüber hinaus sind ohne Rücksicht auf sonstige mitwirkende 
Ursachen die nachfolgend aufgeführten Schäden und jedwede sich 
daraus ergebenden Folgeschäden ausgeschlossen: 
 
a) Terrorschäden: 
1. Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen oder Ereignisse und 
ungeachtet etwaiger abweichender Bestimmungen gelten Schäden, 
Verluste, Kosten oder Aufwendungen, die direkt oder indirekt durch 
einen Terrorakt verursacht oder mitverursacht worden sind, als 
ausgeschlossen. 
2. Unter dem Begriff Terrorakt im Sinne dieser Klausel ist eine zu 
politischen, religiösen, ideologischen oder ethnischen Zwecken oder 
aus solchen Gründen verübte oder angedrohte Gewaltanwendung 
durch eine Person oder eine Gruppe(n) von Personen zu verstehen, 
die im eigenem Namen, im Auftrag oder im Zusammenhang mit 
einer Organisation/-en oder Regierung/-en handelt/-en in der 
Absicht, Einfluss auf eine Regierung zu nehmen und/oder die 
Öffentlichkeit bzw. einen Teil der Öffentlichkeit in Angst und 
Schrecken zu versetzen. 
Diese Klausel schließt auch jegliche Art von Schäden, Verlusten, 
Kosten oder Aufwendungen aus, die direkt oder indirekt verursacht 
werden von, sich ergeben aus oder im Zusammenhang stehen mit 
Handlungen, die zur Eindämmung, Vorbeugung oder Unterdrückung 
oben genannter Handlungen ergriffen werden oder sich in 
irgendeiner Weise auf Terrorakte beziehen. 
3. Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben nachstehende 
Sachschäden sowie Verluste, Kosten oder Aufwendungen jeder Art 
infolge jeglicher Art von Terrorakten grundsätzlich ausgeschlossen: 
a) Schäden, Verluste, Kosten oder Aufwendungen, die direkt oder 
indirekt durch biologische oder chemische Kontamination verursacht 
werden. Unter dem Begriff "Kontamination" im Sinne dieser Klausel 
ist die Verseuchung, Vergiftung, Verhinderung und/oder 
Einschränkung der Nutzung von Sachen aufgrund der Auswirkungen 
chemischer und/oder biologischer Substanzen zu verstehen. 
b) Schäden, Verluste, Kosten oder Aufwendungen  durch nukleare 
Strahlung oder radioaktive Substanzen 
c) Schäden, Verluste, Kosten oder Aufwendungen, die direkt oder 
indirekt durch einen Ausfall von Versorgungsleistungen (z.B. Strom, 
Gas, Wasser, Telekommunikation) verursacht werden, 
d) Schäden, Verluste, Kosten oder Aufwendungen durch Zu-
/Abgangsbeschränkungen 
e) Betriebsunterbrechungsschäden jeglicher Art, die sich aus dem 
Einschluss von Rückwirkungsschäden für Abnehmer- und 
Zuliefererrisiken oder aus Zugangsbeschränkungen ergeben, 
f) in den USA gelegene Risiken. 
 
b) durch nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen; 
 
c) Schäden durch Kernenergie. Der Ersatz von Schäden durch 
Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik Deutschland nach 
dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur 
Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür 
Haftpflichtversicherungen ab. 
 

d) Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, 
Revolution, Rebellion oder Aufstand oder durch innere Unruhen. 

 
e) durch Erdbeben und Sturmflut. Für die Gefahren 
Überschwemmung/Rückstau, Erdsenkung/Erdrutsch und 
Schneedruck/Lawinen gilt zusätzlich der Ausschluss Verfügung von 
hoher Hand. 
 

f) durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung bereits 
vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer oder seinen 
Repräsentanten bekannt sein mussten;  

 

g) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit dem 
Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten bekannt sein 
musste; wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den 
Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Der 
Versicherer leistet jedoch Entschädigung, wenn der Schaden nicht 
durch die Reparaturbedürftigkeit verursacht wurde oder wenn die 
Sache zur Zeit des Schadens mit Zustimmung des Versicherers 
wenigstens behelfsmäßig repariert war;  

 

 



§ 3 Versicherungsort 
 
Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Schäden, die sich 
innerhalb des im Versicherungsschein ausgewiesenen 
Geltungsbereiches ereignen. 
 
§ 4 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines 
Vertreters bis zum Vertragsschluss 
 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in 
Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, 
den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der 
Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als 
nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der 
Versicherer Fragen in Textform im Sinne des Satzes 1 stellt.  
 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Abs. 1, 
so kann der Versicherer nach Maßgabe der §§ 19-21 VVG vom 
Vertrag zurücktreten, kündigen oder eine Vertragsänderung 
vornehmen.  Der Versicherer kann nach § 21 Abs. 2 VVG auch 
leistungsfrei sein.  
 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen, so sind gemäß § 20 VVG sowohl die Kenntnis und 
Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und Arglist des 
Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Das Recht des 
Versicherers, den Vertrag nach § 22 VVG wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 
 
§ 5 Beginn des Versicherungsschutzes; Fälligkeit; Folgen 
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder 
Einmalprämie 
 
1. Beginn des Versicherungsschutzes 
 
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelung in Nr.3 
zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 
 
 
2. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie 
 
Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem 
Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt 
des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen 
Versicherungsbeginns zu zahlen. Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des 
Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist die erste oder 
einmalige Prämie unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 
1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz 
erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. Weicht der 
Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder 
von getroffenen Vereinbarungen ab, ist die erste oder einmalige 
Prämie frühestens einen Monat nach Zugang des 
Versicherungsscheins zu zahlen. 
Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste Rate 
als erste Prämie. 
 
3. Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder 
Einmalprämie 
 
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 
maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, ist der Versicherer 
nach Maßgabe des § 37 VVG berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten oder auch leistungsfrei. 
 
§ 6 Dauer und Ende des Vertrages 
 
1. Dauer 
 
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitraum abgeschlossen. 
 
2. Stillschweigende Verlängerung 
 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der 
Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des 
jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 
 
3. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen 
Zeitpunkt. 
 
 
4. Wegfall des versicherten Interesses 
 
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt. 
 
§ 7 Folgeprämie 
 
Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen 
Versicherungsperiode fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie 
innerhalb des im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung 
angegebenen Zeitraums bewirkt ist. Die Folgen nicht rechtzeitiger 
Zahlung ergeben sich aus § 38 VVG. 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in 
Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den 
Verzug entstandenen 
Schadens zu verlangen. 
 
§ 8 Prämien; Versicherungsperiode; Lastschriftverfahren 
 
1. Je nach Vereinbarung werden die Prämien entweder durch 
laufende Zahlungen monatlich, viertel-, halbjährlich, jährlich oder als 
Einmalprämie im Voraus gezahlt. 
 
2. Entsprechend der Vereinbarung über laufende Zahlungen umfasst 
die Versicherungsperiode einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes 
Jahr oder ein Jahr. Bei einer Einmalprämie ist die 
Versicherungsperiode die vereinbarte Vertragsdauer, jedoch 
höchstens ein Jahr. 
 
3. Lastschriftverfahren 
 
a) Pflichten des Versicherungsnehmers 
Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren vereinbart 
worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit 
der Prämie für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. 
 
b) Änderung des Zahlungsweges 
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder 
mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht 
eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die 
Lastschriftvereinbarung in Textform zu kündigen. 
Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der 
Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende Prämie und 
zukünftige Prämien selbst zu übermitteln. 
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für 
fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem 
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 
 
§ 9 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
 
Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der 
Versicherungsperiode oder wird es nach Beginn rückwirkend 
aufgehoben oder von Anfang an wegen arglistiger Täuschung 
nichtig, so gebührt dem Versicherer die Prämie oder die 
Geschäftsgebühr nach Maßgabe der §§ 39 und 80 VVG. 
 
§ 10 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
 
1. Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall 
 
a) Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versicherungsfalles 
alle vertraglich vereinbarten Obliegenheiten einzuhalten. 
 
b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten 
Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe des § 28 
VVG zur Kündigung berechtigt. Eine Kündigung des Versicherers 
wird mit Zugang wirksam. 
 
2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls 
 
1) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalls 
 
a) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen; 
 



b) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm 
Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – gegebenenfalls auch mündlich 
oder telefonisch – anzuzeigen; 
 
c) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung 
– ggf. auch mündlich oder telefonisch –einzuholen, wenn die 
Umstände dies gestatten; 
 
d) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-
minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen; erteilen mehrere 
an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche 
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem 
Ermessen zu handeln; 
 
e) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum 
unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 
 
f) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der 
abhanden gekommenen Sachen einzureichen; 
 
g) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die 
Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer 
freigegeben worden sind; sind Veränderungen unumgänglich, sind 
das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch 
Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch 
den Versicherer aufzubewahren;  
 
h) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf 
Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur Feststellung des 
Versicherungsfalles oder des   Umfanges der Leistungspflicht des 
Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache 
und Höhe des Schadens und über den Umfang der 
Entschädigungspflicht zu gestatten; 
 
i) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren 
Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann; 
 
2. Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers 
einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 2 1) 
ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und 
rechtlichen Umständen möglich ist. 
 
 
3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 
2, so ist der Versicherer nach Maßgabe der §§ 28 und 82 VVG 
leistungsfrei. 
Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der 
Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 
 
§ 11 Gefahrerhöhung 
 
Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der 
Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers 
keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch 
einen Dritten gestatten. Der Versicherungsnehmer hat jede 
Gefahrerhöhung, die ihm bekannt wird, dem Versicherer 
unverzüglich anzuzeigen, und zwar auch dann, wenn sie ohne 
seinen Willen eintritt. Im Übrigen gelten die §§ 23 bis 27 VVG. 
Danach kann der Versicherer zur Kündigung berechtigt sein, 
eine Vertragsänderung vornehmen oder auch leistungsfrei sein. 
 
§ 12 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
 
Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles 
 
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der 
Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die 
für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung 
sind, täuscht oder zu täuschen versucht. Ist die Täuschung oder der 
Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den 
Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches 
festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als 
bewiesen. 
 
§ 13 Repräsentanten 
 
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das 
Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen. 

 
 Als gesetzliche Vertreter (Repräsentanten) stehen dem 
Versicherungsnehmer gleich: 
— bei Aktiengesellschaften – die Mitglieder des Vorstands 
— bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung - die  
Geschäftsführer 
— bei Kommanditgesellschaften – die Komplementäre 
— bei offene Handelsgesellschaften – die Gesellschafter 
— bei Einzelfirmen – die Inhaber 
— bei anderen Rechtsformen (z. B. Genossenschaften, Vereinen, 
juristische Personen des öffentlichen Rechts) – die nach den 
gesetzlichen Vorschriften berufenen Vertretungsorgane. 
 
Repräsentanten sind solche Personen, die in dem Geschäftsbereich, 
zu dem das versicherte Risiko gehört, aufgrund eines Vertretungs- 
oder ähnlichen Verhältnisses des Versicherungsnehmers die Obhut 
über diese Sachen ausüben und befugt sind, selbständig für den 
Versicherungsnehmer in einem gewissen, nicht ganz 
unbedeutenden Umfang, zu handeln (Risikoverwaltung). 
Repräsentanten sind insbesondere der verantwortliche Betriebs-, 
Werks- oder Niederlassungsleiter. 
 
§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen; Wiederherbeigeschaffte 
Sachen 
 
1. Übergang von Ersatzansprüchen 
 
a) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen 
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, so weit 
der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum 
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. 
Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen 
eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher 
Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht 
werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich 
verursacht. 
 
b) Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 
 
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur 
Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der 
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach 
Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen 
Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich 
mitzuwirken. 
 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so kann der 
Versicherer nach Maßgabe des § 86 Abs. 2 VVG leistungsfrei sein. 
 
2. Wiederherbeigeschaffte Sachen 
 
a) Anzeigepflicht 
Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat 
der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung dem 
Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen. 
 
b) Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung 
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung 
für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf 
die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen 
dem Versicherer zur Verfügung stellt. Andernfalls ist eine für diese 
Sache gewährte Zahlung zurückzugeben. 
 
c) Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung 
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine 
Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt 
worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung 
zurückzuzahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu 
stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb 
von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung 
des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist 
geht das Wahlrecht auf den Versicherer über. 
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine 
Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß geringer 
als der Versicherungswert ist, so kann der Versicherungsnehmer die 
Sache behalten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. 
Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang 
einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so hat 
der Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit dem 
Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem 



Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den 
Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen 
Entschädigung entspricht. 
 
d) Beschädigte Sachen 
Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der 
Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschädigung in 
Höhe der Wiederherstellungskosten auch dann verlangen oder 
behalten, wenn die Sachen in den Fällen des Wiedererhaltes bei ihm 
verbleiben. 
 
e) Gleichstellung 
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der 
Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu 
verschaffen. 
 
f) Übertragung der Rechte 
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte 
Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den 
Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die 
ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen. 
 
 
§ 15 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
 
1. Fälligkeit der Entschädigung 
 
Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des 
Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs 
abgeschlossen sind. Der Versicherungsnehmer kann einen Monat 
nach Meldung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung 
beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 
 
2. Verzinsung 
 
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht: 
 
a) die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats 
nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des 
Schadens zu verzinsen; 
 
b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der 
Versicherungsnehmer die Sicherstellung der    
 Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen 
gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat; 
 
c) der Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr; soweit nicht aus einem  
anderen Rechtsgrund ein höherer Zins zu zahlen ist; 
 
d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 
 
 
3. Hemmung 
 
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 2 a) und 2 b) ist der 
Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des 
Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht 
gezahlt werden kann. 
 
4. Aufschiebung der Zahlung 
 
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
 
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers 
bestehen; 
 
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den 
Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass 
dieses Versicherungsfalles noch läuft. 
 
§ 16 Kündigung nach dem Versicherungsfall 
 
1. Kündigungsrecht 
 
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der 
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die 
Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Die Kündigung ist nur bis 
zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen 
über die Entschädigung zulässig. 
 
2. Kündigung durch Versicherungsnehmer 

 
Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das 
Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem 
späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in 
Schriftform zu kündigen. 
 
3. Kündigung durch Versicherer 
 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 
§ 17 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen 
 
1. Form 
 
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem 
Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den 
Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das 
Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber 
dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben. 
 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des 
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen 
Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die 
gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und 
Anzeigen bleiben unberührt. 
 
2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 
 
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift oder 
seines Namens dem Versicherer nicht mitgeteilt, findet § 13 VVG 
Anwendung. 
 
§ 18 Versicherung für fremde Rechnung;  
 
1. Rechte aus dem Vertrag 
 
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im 
eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) 
schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur 
dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. 
Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein 
besitzt. 
 
2. Zahlung der Entschädigung 
 
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den 
Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der 
Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann 
die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des 
Versicherungsnehmers verlangen. 
 
3. Kenntnis und Verhalten 
 
Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers 
von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde 
Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu 
berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des 
Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich 
der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die 
Kenntnis des Versicherten nur dann zurechnen lassen, wenn der 
Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist. Im 
Übrigen gilt § 47 VVG. 
 
 
 
 
§ 19 Sachverständigenverfahren 
 
1. Feststellung der Schadenhöhe 
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des 
Versicherungsfalles verlangen, dass der Schaden in einem 
Sachverständigenverfahren festgestellt wird. 
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und 
Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 
2. Weitere Feststellungen 
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf 
weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden. 
3. Verfahren vor Feststellung 
Für das Sachverständigenverfahren gilt: 
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, 
kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sach-



verständigen in Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen 
zu benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn 
die auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige 
Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch den 
Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge 
hinzuweisen. 
b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit 
ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, 
die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit 
ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht. 
c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer 
Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die 
Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines 
Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die 
Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei 
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 
4. Feststellung 
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 
a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, von 
dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den 
anerkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war; 
b) den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung; insbesondere 

ba) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und 
beschädigten versicherten Sachen mit deren Werten 
unmittelbar vor dem Schaden sowie deren Neuwerten zur Zeit 
des Schadens; 
bb) die für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung in 
den Zustand vor Schadeneintritt erforderlichen Kosten; 
bc) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen; 

c) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten. 
5. Verfahren nach Feststellung 
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden 
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der 
Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie 
unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig 
gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der 
Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine 
Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. 
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind 
für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, 
dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. 
Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der 
Versicherer die Entschädigung. 
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch 
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die 
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen 
oder sie verzögern. 
6. Kosten 
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die 
Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen 
beide Parteien je zur Hälfte. 
7. Obliegenheiten 
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten 
des Versicherungsnehmers nicht berührt. 
 
 
§ 20 Verjährung 
 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem 
der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch 
begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis 
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. Ist ein 
Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum 
zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten 
Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit , 
soweit dieser Zeitraum nach Beginn der Verjährung liegt. 
 
§ 21 Zuständiges Gericht 
 
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen 
Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO sowie § 215 VVG. 
 
 
§ 22 Anzuwendendes Recht 
 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 
 
§ 23 Versicherungsmakler 

 
Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmächtigt, 
Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers 
entgegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, 
diese unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten. 
 
 
§ 24 Schlussbestimmung 

 
1 So weit in den Versicherungsbedingungen nicht Abweichendes 
bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt 
insbesondere für die in der  
Versicherteninformation aufgeführten gesetzlichen Bestimmungen. 
 
2 Sind einzelne dem Versicherungsvertrag zugrunde gelegte 
Bedingungen oder Teile davon unwirksam, so wird die Wirksamkeit 
der übrigen Bedingungen des Vertrages nicht berührt. 

 



 

 

Besondere Vereinbarungen zur temporären Technik Versicherung Foto/Film 
Fassung Januar 2013 

Gültig nur im Zusammenhang mit den 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Fotoapparate-Versicherung 

(AVB 2012 – Fassung Januar 2013) 
Andreas Matthiessen Versicherungsmakler 

 
 
 
§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen; In Ergänzung zu § 1 der AVB 2012 gilt: 
 
Versichert sind die im Versicherungsvertrag pauschal bezeichneten Geräte und Zubehör gem. 
Produktinfo Technik. 
 
 
§ 2 Umfang des Versicherungsschutzes, Allgefahrendeckung  
 
Soweit nachfolgend nicht anders bestimmt, trägt der Versicherer alle Gefahren, denen die ver-
sicherten Sachen im versicherten Zeitraum ausgesetzt sind, wobei nur Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit schaden.  
 
Bei grober Fahrlässigkeit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
 
Mitversichert sind: 
 

a) Luftaufnahmen aus bemannten Luftfahrzeugen. Kein Versicherungsschutz besteht für in und 
an Luftfahrzeugen (auch Flugmodellen) fest eingebauten und angebrachten Sachen.  
 

b) Unterwasseraufnahmen mit hierzu geeigneten Geräten ( Dichtigkeitsprüfung ist obligatorisch )   
 
 
§ 3 Ausschlüsse/Terrorausschluss 
 
Zusätzlich zu den in § 2 der AVB 2012 aufgeführten nicht versicherten Schäden sind ausgeschlossen:  
 
Schäden durch betriebsbedingte normale oder betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung oder Alterung; 
für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Entschädigung geleistet.  
  
 
§ 4 Grundlagen für den Versicherungsschutz in Fahrzeugen  
   
Versicherungsschutz gegen Diebstahl und Einbruchdiebstahl aus Kraft-, Luft-, Wasser-und  
Campingfahrzeugen besteht rund um die Uhr. Das Fahrzeug muss allseitig verschlossen sein. 
Sollten sich versicherte Sachen in einem mit Planen gesicherten Laderaum befinden, so müssen die 
Planen so beschaffen und befestigt sein, das man nur unter Anwendung von Gewalt an die 
versicherten Sachen herankommen kann. 
 
 
§ 5 Geltungsbereich  
 
Versicherungsschutz besteht innerhalb des im Versicherungsvertrag genannten Geltungsbereiches.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

§ 6 Versicherungssumme  
 
Die im Versicherungsschein genannte Versicherungssumme hat dem Versicherungswert zu 
entsprechen und ist nachzuweisen.  
 
Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungswert  von versicherten Sachen gleicher Art und Güte im 
neuwertigen Zustand (Neuwert).  
 
Ist der Wiederbeschaffungswert nicht zu ermitteln, so ist die Summe der Kosten maßgebend, die 
notwendig wäre, um die Sache in der vorliegenden gleichen Art und Güte wiederherzustellen.  
 
 
§ 7 Entschädigungsberechnung; versicherte Kosten  
 
Ersetzt werden die notwendigen nachgewiesenen Aufwendungen zur Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung der beschädigten oder abhanden gekommenen Sachen im Rahmen der 
Versicherungssumme, jedoch höchstens bis zum Versicherungswert. 
  
Sofern eine Wiederbeschaffung unterbleibt, wird der Zeitwert der versicherten Sachen ersetzt. Der 
Versicherungsnehmer kann innerhalb von 12 Monaten nach Eintritt des Schadenfalles den Nachweis 
über die Wiederbeschaffung führen. 
  
Aufwendungen durch nicht schadenbedingte Änderungen oder Verbesserungen gehen zu Lasten des 
Versicherungsnehmers.  
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Datenschutzeinwilligungserklärung 
 
 
 
 
 
I. Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufsmöglichkeit 

Ihre personenbezogenen Daten benötigen wir insbesondere zur Ein-
schätzung des zu versichernden Risikos (Risikobeurteilung), zur Verhin-
derung von Versicherungsmissbrauch, zur Überprüfung unserer Leis-
tungspflicht, zu Ihrer Beratung und Information sowie allgemein zur 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung. 

Personenbezogene Daten dürfen nach geltendem Datenschutzrecht nur 
erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Datenverwendung), wenn 
dies ein Gesetz ausdrücklich erlaubt oder anordnet oder wenn eine wirk-
same Einwilligung des Betroffenen vorliegt. 

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Verwendung Ihrer 
allgemeinen personenbezogenen Daten (z. B. Alter oder Adresse) er-
laubt, wenn es der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder 
vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses dient (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG). 
Das gleiche gilt, soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der 
verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem 
Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt (§ 28 Abs. 1 Nr. 2 
BDSG). Die Anwendung dieser Vorschriften erfordert in der Praxis oft 
eine umfangreiche und zeitintensive Einzelfallprüfung. Auf diese kann 
bei Vorliegen dieser Einwilligungserklärung verzichtet werden. Zudem 
ermöglicht diese Einwilligungserklärung eine Datenverwendung auch 
für die Fälle, die nicht von vorne herein durch die Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes erfasst werden (Vgl. dazu Ziffer II.).  

Die Einwilligung ist ab dem Zeitpunkt der Antragstellung wirksam. Sie 
wirkt unabhängig davon, ob später der Versicherungsvertrag zustande 
kommt. Es steht Ihnen frei, diese Einwilligung mit Wirkung für die Zu-
kunft jederzeit ganz oder teilweise zu widerrufen. 

 
 
II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezo-

genen Daten 

Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten unter 
Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und der Datenvermei-
dung verwendet werden: 

1. a) zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung und zur Prü-
fung der Leistungspflicht; 

b) zur Weitergabe an den/die für mich zuständigen Vermittler, so-
weit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versi-
cherungsangelegenheiten dient; 

 

2. zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch der risikorelevanten 
Daten mit dem Vorversicherer, den ich bei Antragstellung angege-
ben habe; 

 

3. zur gemeinschaftlichen Führung von Datensammlungen der 
Interlloyd Versicherungs-AG, ein zur ARAG-Gruppe gehörendes Un-
ternehmen (zur Gruppe gehörende Unternehmen sind unter 
www.ARAG.de einsehbar oder werden mir auf Wunsch mitgeteilt), 
um die Anliegen im Rahmen der Antrags-, Vertrags- und Leistungs-
abwicklung schnell, effektiv und kostengünstig bearbeiten zu kön-
nen (Beispiele: richtige Zuordnung Ihrer Post oder Beitragszahlun-
gen). Diese Datensammlungen enthalten Daten wie z. B. Name, Ad-
resse, Geburtsdatum, Kundennummer, Versicherungsnummern, 
Kontonummer, Bankleitzahl, Art der bestehenden Verträge, sonsti-
ge Kontaktdaten. 

 

4. zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung. Dies 
erfolgt durch Übermittlung an und zur Verwendung durch die 
Rückversicherer, bei denen mein zu versicherndes Risiko geprüft 
oder abgesichert werden soll. Eine Absicherung bei Rückversiche-
rern im In- und Ausland dient dem Ausgleich der vom Versicherer 
übernommenen Risiken und liegt damit auch im Interesse der Ver-
sicherungsnehmer. In einigen Fällen bedienen sich Rückversicherer 
weiterer Rückversicherer, denen sie – sofern erforderlich – ebenfalls 
entsprechende Daten übermitteln; 

 

5. durch andere Unternehmen/Personen innerhalb und außerhalb der 
ARAG-Gruppe, denen der Versicherer Aufgaben ganz oder teilweise 
zur Erledigung überträgt (z. B. Dienstleistungsgesellschaften). Diese 
Dienstleistungsgesellschaften werden eingeschaltet, um die An-
trags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung möglichst schnell, effek-
tiv und kostengünstig zu gestalten. Eine Erweiterung der Zweckbe-
stimmung der Datenverwendung ist damit nicht verbunden. Die 
beauftragten Dienstleistungsgesellschaften sind im Rahmen ihrer 
Aufgabenerfüllung verpflichtet, ein angemessenes Datenschutzni-
veau sicher zu stellen, einen zweckgebundenen und rechtlich zu-
lässigen Umgang mit den Daten zu gewährleisten sowie den 
Grundsatz der Verschwiegenheit zu beachten; 

 

6. zur Verhinderung des Versicherungsmissbrauchs bei der Risikobe-
urteilung und bei der Klärung von Ansprüchen aus dem Versiche-
rungsverhältnis durch die Nutzung eines Hinweis- und Informati-
onssystems der Versicherungswirtschaft mit Daten, die der Ge-
samtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) im 
Auftrag der Versicherer verschlüsselt. Auf Basis dieses Systems kann 
es zu einem auf den konkreten Anlass bezogenen Austausch per-
sonenbezogener Daten zwischen dem anfragenden und dem ange-
fragten Versicherer kommen; eine genaue Funktionsbeschreibung 
ist im Internet auf der Seite des GDV verfügbar und wird Ihnen auf 
Wunsch zur Verfügung gestellt; 

 

7. zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung, indem die Interl-
loyd Versicherungs-AG selbst Informationen über mein allgemeines 
Zahlungsverhalten einholt. Dies erfolgte durch ein eine Auskunftei. 
Zur Zeit arbeitet die Interlloyd Versicherungs-AG hierzu mit der 
Firma InfoScore Consumer Data GmbH (ICD), Rheinstraße 99, 76532 
Baden-Baden zusammen. Dieser werden im Rahmen der Bonitäts-
anfrage Vorname, Name, Anschrift und Geburtsdatum des An-
tragstellers übermittelt; 

 

8. zur Beratung und Information über Versicherungs- und sonstige 
Finanzdienstleistungen durch: 

a) den Versicherer, andere Unternehmen der ARAG- Gruppe und 
den für mich zuständigen Vermittler/Makler; 

b) Kooperationspartner des Versicherers (die im Internet unter 
www.ARAG.de einsehbar sind oder mir auf Wunsch mitgeteilt 
werden); soweit aufgrund von Kooperationen mit Gewerk-
schaften/Vereinen Vorteilskonditionen gewährt werden, bin 
ich damit einverstanden, dass der Versicherer zwecks Prüfung, 
ob eine entsprechende Mitgliedschaft besteht, mit den Ge-
werkschaften/Vereinen einen Datenabgleich vornimmt. 

 
 
 
 
 



 Versicherteninformation nach § 1 VVG-Informationspflichtenverordnung  

1)  Identität des Versicherers  

Vertragspartner für Ihren Interlloyd Versicherungsschutz ist die Interlloyd Versicherungs-AG ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf  

Aufsichtsratsvorsitzender: Werner Nicoll          Vorstand: Wolfgang Mathmann, Dieter Schmitz, Christian Vogée 
Sitz und Registergericht: Düsseldorf, HRB Nr. 34575          USt‐ID‐Nr.: DE 189 437 355 

 

2)  Inlandsvertreter bei ausländischen Versicherern  

Die Interlloyd Versicherungs-AG hat außerhalb der Bundesrepublik Deutschland keine Vertreter.  

3)  Ladungsfähige Anschrift des Versicherers und vertretungsberechtigte Personen  

Die ladungsfähige Anschrift der Interlloyd sowie der diese vertretenden Personen folgt aus Ziffer 1).  

4)  Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers und Aufsichtsbehörde  

Die Hauptgeschäftstätigkeit der Interlloyd Versicherungs-AG ist die Sach-, Unfall-, Haftpflicht-und Rechtsschutzversicherung.  

Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin)  

Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.  

5)  Garantiefonds und Einlagensicherungssysteme  

Solche Instrumente gelten nicht für die Sach- und Haftpflichtversicherung.  

6)  Vertragsbedingungen, anwendbares Recht, wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung  

Dem Versicherungsverhältnis liegen die Business Versicherungsbedingungen (VSG 2010) zu Grunde. Der Text der jeweils 
vereinbarten Bedingungen ist beigefügt. Auf das Vertragsverhältnis ist deutsches Recht anzuwenden.  

Was ist versichert?  

a)  Im Rahmen der Inhaltsversicherung versichern wir – sofern vereinbart – Ihre kaufmännische- und technische 
Betriebseinrichtung, sowie Waren und Vorräte gegen Schäden durch Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm 
(soweit dieser eine Windstärke von 8 nach Beaufort bzw. Windgeschwindigkeit mind. 63 km/Stunde erreicht) und Hagel. 
Wir erstatten Ihnen die Reparaturkosten bei beschädigten versicherten Gegenständen. Werden Ihre Sachen zerstört 
oder werden diese bei einem Einbruch gestohlen, erhalten Sie von uns den Wiederbeschaffungspreis (Neuwert).  

Darüber hinaus versichern wir auch Bargeld und andere Wertsachen (z. B. Schmuck, Münzen); die Entschädigung für 
Wertsachen ist jedoch abhängig von der jeweiligen Art und Aufbewahrung begrenzt.  

b)  Im Rahmen der Gebäudeversicherung versichern wir Ihr Gebäude – soweit vereinbart – gegen Schäden durch Feuer, 
Blitzschlag, Überspannung, Explosion, Implosion, Rauch oder Ruß, Schmor- und Sengschäden, Fahrzeuganprall, 
Leitungswasser, Sturm (soweit dieser eine Windstärke von 8 nach Beaufort bzw. Windgeschwindigkeit mind. 63 
km/Stunde erreicht) und Hagel. Je nach Vertragsgestaltung ersetzen wir Ihnen den ortsüblichen Neubauwert, den 
Neuwert oder den Zeitwert des Gebäudes. Näheres hierzu finden Sie Teil C § 13 Gebäude Business 
Versicherungsbedingungen (VSG 2010).  

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht nur auf den reinen Baukörper Ihres Gebäudes. Auch verschiedene Einbauten (z. B. 
fest verlegte Fußbodenbeläge, Zentralheizung) zählen zum Gebäude. Selbst das Zubehör, welches zur Instandhaltung des 
Gebäudes notwendig ist oder das dessen Nutzung erst möglich macht, ist versichert; hierzu zählen u. a. außen am Gebäude 
angebrachte Antennen und Müllboxen. Bitte vergessen Sie nicht, im Versicherungsantrag Nebengebäude und Garagen 
anzugeben, damit diese vom Versicherungsschutz erfasst werden.  

Sie können zusätzlich gegen Beitragszuschlag Glasbruchschäden, Schäden an Technischen Betriebseinrichtungen oder 
Gebäudebestandteilen, Transportgefahren und bestimmte Naturgefahren (sog. Elementarereignisse) über diesen Vertrag 
absichern.  

c)  Die Betriebsschließungsversicherung wegen Infektionsgefahr sichert den Inhaber eines Betriebes vor den 
wirtschaftlichen Folgen einer im Betrieb auftreten Infektion ab.  

Die Betriebsschließungsversicherung wegen Infektionsgefahr leistet, wenn die zuständige Behörde aufgrund des Gesetztes zur 
Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetzt = IfSG) bei Auftreten 
meldepflichtiger Krankheiten oder Krankheitserreger den versicherten Betrieb schließt, Tätigkeitsverbote verhängt, die 
Desinfektion der Betriebsräume und Einrichtungen und/oder von Vorräten und Waren anordnet; Ermittlungs- und 
Beobachtungsmaßnahmen nach dem IfSG durchgeführt werden.   



d)  Die Haftpflichtversicherung versichert Sie und die mitversicherten Personen gegen Schäden aus den Gefahren des 
täglichen Lebens für die Sie verantwortlich sind und anderen daher Ersatz leisten müssen. In diesem Zusammenhang 
regulieren wir nicht nur den Schaden, sondern prüfen auch, ob und in welcher Höhe eine Verpflichtung zum 
Schadensersatz besteht, wehren unbegründete Schadenersatzansprüche ab und bieten damit auch Rechtsschutz bei 
unberechtigten Haftungsansprüchen.  

Der Umfang des Versicherungsschutzes richtet sich nach den individuell ausgewählten Produkten, Leistungsarten, 
Versicherungssummen und Selbstbehalten.  

7)  Gesamtpreis der Versicherung  

Der Gesamtpreis für den angebotenen Versicherungsschutz folgt aus dem Antrag. Hinzu kommt die zum Zeitpunkt der Antragstellung 
gültige Versicherungssteuer von 14 % für die Feuer, 13,2 % für Gebäude-Feuer und 19 % für die Einbruchdiebstahl-, 
Leitungswasser-, Sturm/hagel-, Betriebsschließungs-  und Haftpflichtversicherung  

8)  Zusätzliche Kosten  

Zusätzliche vertragliche Kosten fallen bei Vertragsschluss nicht an.  

9)  Beitragszahlung  

Der Erstbeitrag wird nach Abschluss des Vertrages fällig, jedoch nicht vor dem vereinbarten Versicherungsbeginn. Bei späterer 
Zahlung beginnt der Versicherungsschutz erst mit dem Tag der Zahlung, es sei denn, die verspätete Zahlung beruht nicht auf Ihrem 
Verschulden.  

Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.  

Bei erteilter Einzugsermächtigung hat der Versicherungsnehmer sicherzustellen, dass das zum Einzug angegebene Konto zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit die erforderliche Deckung aufweist.  

Während der Vertragslaufzeit unterliegen die Beiträge für den Interlloyd Gebäude- und Haftpflicht - Schutz nach den Allgemeinen 
Bedingungen der möglichen Anpassung des Beitrages.  

10)  Gültigkeitsdauer der zur Verfügung stehenden Informationen  

An konkrete Vorschläge zu Produkten der Interlloyd Versicherungs-AG, insbesondere hinsichtlich der genannten Beiträge sowie an 
die in diesem Zusammenhang erfolgten Informationen halten wir uns einen Monat gebunden.  

11)  Hinweis auf Kapitalanlage-Risiken  

Risiken dieser Art sind für die Sach- und Haftpflichtversicherung nicht relevant.  

12)  Zustandekommen des Vertrages  

Der Vertrag kommt durch den Antrag seitens eines Vertragspartners und die Annahme dieses Antrages durch den anderen 
Vertragspartner zustande. Der Antragsteller hält sich an seinen Antrag einen Monat gebunden.  

Eine Antragsannahme der Interlloyd Versicherungs-AG erfolgt  durch die Ausstellung eines Versicherungsscheins oder eine 
Annahmeerklärung.  

Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, sofern der Erstbeitrag rechtzeitig gezahlt wird (siehe Ziffer 9).  

13)  Widerrufsrecht  

Widerruf Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, 
E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach §7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in 
Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und  
diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: Interlloyd Versicherungs-AG, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf,  
Telefax +49 (0) 2 11 9 63 – 30 33, E-Mail service@interlloyd.de.  

Widerrufsfolgen Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der 
Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall 
einbehalten; dabei handelt es sich um den im Produktinformationsblatt unter Ziffer 3 ausgewiesenen rechnerischen Tagesbeitrag pro 
Tag. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zu 

gang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, 

dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind. Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt 

ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Ende der Widerrufsbelehrung 



14) Laufzeit des Vertrages  

Die vereinbarte Laufzeit des Vertrages folgt aus den konkreten Vertragsvereinbarungen. Das Vertragsverhältnis verlängert sich bei 
Verträgen von mindestens einjähriger Vertragsdauer mit dem Ablauf der Vertragszeit um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr 
stillschweigend, wenn nicht drei Monate vor dem Ablauf der anderen Partei eine Kündigung zugegangen ist.  

15)  Kündigung / Beendigung des Vertrages  

Der Interlloyd Sach- und/oder Haftpflicht- Schutz kann von beiden Parteien erstmalig zum Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit, 
spätestens jedoch nach 3 Jahren gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, verlängert er sich jeweils um ein weiteres Jahr; er ist 
dann zum Ende des jeweiligen Versicherungsjahres kündbar. Kündigungen müssen dem jeweils anderen Vertragspartner drei 
Monate vor Ablauf der Versicherung vorliegen.  

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann die Interlloyd oder der Versicherungsnehmer den Vertrag kündigen, es sei denn, die 
Höhe des Scha 
dens liegt unterhalb eines vereinbarten Selbstbehaltes. Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie muss dem Vertragspartner 
spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein  

16)  Mitgliedstaaten der EU, deren Recht der Aufnahme von Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss des 
Versicherungsvertrages zugrunde gelegt wird  

Der Aufnahme von Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss eines Versicherungsvertrages liegt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland zugrunde.  

17)  Anwendbares Recht / zuständiges Gericht  

Das auf den Vertrag anwendbare Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO und § 215 VVG.  

18)  Sprachen der Vertragsbedingungen und –information / Kommunikationssprache zum Versicherungsvertrag  

Die Versicherungsbedingungen und sämtliche vor oder nach Vertragsschluss ausgehändigten Informationen werden in deutscher 
Sprache verfasst. Die Interlloyd Versicherungs-AG wird die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages in deutscher Sprache 
führen.  

19)  Außergerichtliche Beschwerde, Versicherungsombudsmann  

Die Interlloyd Versicherungs-AG ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V.. Sie können damit kostenlose, 
außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen. Die Anschrift lautet: Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 
08 06 32, 10006 Berlin, Tel.0800 – 36 96 000, Fax 0800 – 36 99 000, E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de.  

Eine Entscheidung des Ombudsmanns, egal wie sie ausfällt, brauchen Sie nicht zu akzeptieren. Ihnen steht immer noch der Weg zu 
den Gerichten offen. Sofern der Ombudsmann die Beschwerde zu Ihren Gunsten entscheidet, müssen wir uns bis zu einem Betrag 
von 10.000 Euro daran halten.   

20)  Beschwerdegesuch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde  

Eine Beschwerde des Versicherungsnehmers kann auch direkt an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Adresse siehe 
Ziffer 4) gerichtet werden.  

Weitere Informationen – insbesondere zum Versicherungsschutz – sind in den beiliegenden Unterlagen enthalten. Bei Rückfragen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung  

Ihre  

Interlloyd Versicherungs-AG 
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Wichtige Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung 
der gesetzlichen Anzeigepflicht 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die Antragsfragen Fragen wahrheitsgemäß und vollständig 
beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den 
Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen. 
 
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, 
wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Um-
ständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 
 
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 

 
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch 
grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leis-
tung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 

– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 

– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit ent-
spricht.  

 
2. Kündigung 

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, kön-
nen wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hätten. 

 
3. Vertragsänderung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig 
verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Be-
dingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand 
aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht 
werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 

 
4. Ausübung unserer Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist 
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. 
Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich 
weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand 
oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die 
vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 

 
5. Stellvertretung durch eine andere Person 

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der 
Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis 
und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, 
wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 

Ihre 

Interlloyd Versicherungs-AG 
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